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des Wohnraumes zu kontrollieren. Sie bilden örtliche Woh
nungskommissionen und organisieren die enge Zusammen
arbeit mit den gewerkschaftlichen Wohnungskommissionen 
in den Betrieben und Einrichtungen sowie mit den Vorständen 
der LPG und den Ausschüssen der Nationalen Front.

(2) Die Räte der Städte und Gemeinden beschließen jähr
lich namentliche Wohnraumvergabepläne, die von den Volks
vertretungen zu bestätigen sind. Die Räte der Städte und 
Gemeinden erteilen die Zustimmung zu Wohnraumvergabe- 
plänen der Kombinate, Betriebe, Genossenschaften und Ein
richtungen, denen Aufgaben, Rechte und Pflichten der Wohn
raumlenkung übertragen wurden, und bestätigen die Wohn- 
raumverteilungspläne der sozialistischen Wohnungsbaugenos
senschaften. Sie beziehen die örtlichen und gewerkschaftlichen 
Wohnungskommissionen in die Ausarbeitung der Wohnraum
vergabepläne ein. Die Räte der Städte und Gemeinden legen 
über die Realisierung der Wohnraumvergabepläne jährlich 
vor den Volksvertretungen Rechenschaft ab.

(3) Die Räte der Städte und Gemeinden haben zur Erschlie
ßung von Wohnraumreserven und zur besseren Auslastung 
des Wohnraumes den Wohnungstausch zu fördern. Dazu ent
wickeln sie in Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen Or
ganisationen, den Betrieben, Genossenschaften und Einrich
tungen die Bereitschaft der Bürger zum Wohnungstausch und 
gewähren ihnen Unterstützung.

(4) Die Räte der Städte und Gemeinden vereinbaren in den 
Kommunalverträgen mit den Betrieben, Genossenschaften 
und Einrichtungen die Übernahme von Aufgaben der Rekon
struktion, Modernisierung sowie der Erhaltung von Wohnun
gen im Territorium.

(5) Die den Räten der Städte und Gemeinden unterstellten 
Betriebe der Wohnungswirtschaft sind zu Zentren der In
standhaltung und Bewirtschaftung der Wohngebäude zu ent
wickeln. Die Räte der Städte und Gemeinden sichern, daß die 
Kapazitäten der Betriebe der WohnungsWirtschaft für die 
Instandhaltung von Wohngebäuden eingesetzt und Klein- und 
Kleinstreparaturen kurzfristig durchgeführt werden. Sie för
dern die Eigenleistungen der Bürger für die Erhaltung der 
Wohnungen und gewährleisten die enge Zusammenarbeit der 
Betriebe der Wohnungswirtschaft mit den Hausgemeinschafts
leitungen.

§68
Handel und Versorgung

(1) Die Volksvertretungen und die Räte der Städte und Ge
meinden unterstützen und kontrollieren die Verkaufsstellen 
und Gaststätten und beziehen dabei die Kundenbeiräte des 
volkseigenen Einzelhandels sowie die Verkaufsstellenaus
schüsse und Beiräte der Konsumgenossenschaften ein. Sie för
dern die Bäuerlichen Handelsgenossenschaften bei der Ver
wirklichung ihrer Aufgaben.

(2) Die Räte der Städte und Gemeinden sind berechtigt, von 
den Betrieben, Betriebsteilen, Einrichtungen und Konsum
genossenschaften, die Versorgungsaufgaben im Territorium 
durchführen, Rechenschaft über die Erfüllung ihrer Aufgaben 
zu verlangen. Änderungen der Versorgungsaufgaben sowie 
die Eröffnung und Schließung von Verkaufsstellen und Gast
stätten bedürfen der Zustimmung des Rates der Stadt bzw. 
Gemeinde. Über zeitweilige Schließungen und die Öffnungs
zeiten von Verkaufsstellen und Gaststätten entscheidet der 
Rat der Stadt bzw. Gemeinde. Die Räte der Städte und Ge
meinden legen Maßnahmen zur Gewährleistung von Ordnung 
und Sauberkeit in den Handelseinrichtungen fest.

(3) Die Räte der Städte und Gemeinden organisieren in 
Zusammenarbeit mit den Betrieben, Betriebsteilen, Einrich
tungen und Genossenschaften im Territorium die Gemein
schaftsverpflegung, insbesondere die Arbeiterversorgung so
wie die altersgerechte Schüler- und Kinderspeisung. Sie sind 
berechtigt, dazu Gaststätten sowie Betrieben, Betriebsteilen, 
Genossenschaften und Einrichtungen, die über Kapazitäten 
für Gemeinschaftsverpflegung verfügen, Auflagen zu erteilen.

§69
örtliche Versorgungswirtschaft, 

Sekundärrohstoffwirtschaft

(1) Die Volksvertretungen und die Räte der Städte und Ge
meinden nehmen Einfluß auf die Sicherung der Versorgung 
der Bevölkerung und gesellschaftlicher Bedarfsträger mit 
Dienst-, Reparatur- und anderen Versorgungsleistungen und 
treffen Maßnahmen zur Verbesserung des Kundendienstes 
und zur Erweiterung des Annahmestellennetzes. Die Räte der 
Städte und Gemeinden sind berechtigt, im Rahmen des Pla
nes den Dienstleistungs- und Reparaturbetrieben, den PGH 
und privaten Handwerkern sowie Gewerbetreibenden Aufla
gen zur vollen und bedarfsgerechten Nutzung ihrer Kapazitä
ten für die Versorgung der Bevölkerung zu erteilen. Sie tref
fen Festlegungen über die Öffnungszeiten und in Abstimmung 
mit dem Rat des Kreises über die Urlaubsplanung in den Kun
dendiensteinrichtungen der Dienstleistungs- und Reparatur
betriebe sowie für die PGH, die privaten Handwerker und 
Gewerbetreibenden.

(2) Die Räte der Städte und Gemeinden sichern die Lei
tung und Planung der ihnen unterstellten Dienstleistungs
betriebe. Sie sind berechtigt, von den Leitern der ihnen nicht 
unterstellten Betriebe der örtlichen Versorgungswirtschaft 
und den Vorsitzenden der PGH Rechenschaft über die Er
füllung der in den Plänen festgelegten Aufgaben zu verlan
gen, die in ihren Territorien realisiert werden. Sie unter
stützen die Betriebe und PGH bei der Erweiterung und Re
konstruktion von Gewerberäumen. Entscheidungen über die 
Einstellung von Dienstleistungen und Reparaturen bedürfen 
der Zustimmung des Rates der Stadt bzw. der Gemeinde.

(3) Die Räte der Städte und Gemeinden sind für die Sauber
haltung der Straßen, Wege, Plätze sowie die Pflege der Grün
anlagen und für die kommunalen Anlagen in den Städten 
und Gemeinden verantwortlich. Sie wirken bei der Organi
sierung der geordneten Mülldeponie und Fäkalienabfuhr mit.

(4) Die Volksvertretungen und die Räte der Städte und 
Gemeinden fördern im Zusammenwirken mit den Ausschüs
sen der Nationalen Front sowie den gesellschaftlichen Orga
nisationen die Bereitschaft der Bürger zur Sammlung und 
Abgabe von Sekundärrohstoffen. Die Räte der Städte und 
Gemeinden unterstützen die Entwicklung des Annahmestel
lennetzes durch die Festlegung geeigneter Standorte und die 
Bereitstellung von Räumen. Sie legen die Öffnungszeiten der 
Annahmestellen aller Eigentumsformen für Sekundärroh
stoffe fest und kontrollieren deren Einhaltung. Die Räte der 
Städte und Gemeinden kontrollieren die regelmäßige Beräu- 
mung der Schrottsammelplätze.

§ 70
Landwirtschaft

(1) Die Volksvertretungen und die Räte der Städte und 
Gemeinden unterstützen die LPG und VEG bei der Erfül
lung ihrer Produktionsaufgaben durch die Erschließung und 
den Einsatz örtlicher Reserven für eine hohe Leistungsent
wicklung in der Pflanzen- und Tierproduktion. Sie organi
sieren gemeinsam mit den Ortsvorständen der VdgB und 
anderen gesellschaftlichen Organisationen die Hilfe mit Kräf
ten und Mitteln des Territoriums zur Realisierung von 
Schwerpunktaufgaben in den LPG und VEG. Im Zusammen
wirken mit den LPG und VEG sichern sie die Lösung kom
munaler Aufgaben zur weiteren Verbesserung der Arbeits- 
und Lebensbedingungen in den Städten und Gemeinden. Sie 
organisieren mit aktiver Unterstützung der Räte der Kreise 
gemeinsam mit den LPG, VEG, deren Abteilungen und Bri
gaden, den Sparten des VKSK und anderen Kleinproduzen
ten sowie den Handels- und Versorgungseinrichtungen die 
stabile Bereitstellung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, vor 
allem von Obst und Gemüse, für die Eigenversorgung.

(2) Die Volksvertretungen und die Räte der Städte und 
Gemeinden nehmen zu den Planvorschlägen der LPG und 
VEG bzw. deren Abteilungen und Brigaden ihres Territo-


